
 

Zielprojektionen und ihre Realisierung 1968-1986 
Nach § 2 StabG ist die Bundesregierung verpflichtet, im Rahmen des Jahreswirtschaftsberichts die 
angestrebten und für erreichbar gehaltenen Ziele ihrer Wirtschaftspolitik anzugeben. Für die Jahre 
1967-1971 hatte sich die Bundesregierung noch auf eine sehr enge Zieldefinition festgelegt: 

− hoher Beschäftigungsstand = Arbeitslosenquote von 0,8%, 

− Preisniveaustabilität = jährliche Änderungsrate des Preisindex des Bruttosozialprodukts von 
1%, 

− außenwirtschaftliches Gleichgewicht = Anteil des Außenbeitrags am Bruttosozialprodukt von 1%, 

− angemessenes Wirtschaftswachstum = jährliche Zuwachsrate des Bruttoinlandsprodukts von 4%. 

Später seien die Zielvariablen mehrfach gewechselt, die Punktziele häufiger durch Bandbreiten er-
setzt und vor allem die Zielwerte an die sich tendenziell verschlechternden Ist-Werte angepaßt wor-
den. Wie der Soll-Ist-Vergleich in Tabelle 3 zeige, sei es dennoch selten gelungen, alle vier Ziele 
gleichzeitig zu realisieren. 

 

Nach: Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, lfde. Jge.; Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, lfde. Jge.  
Entnommen aus Bundestagsdrucks. 11/11 vom 18. 2. 87, S. 76 (Beitrag von Dieler Cassel: Beschäftigungs- und Stabilitätspolitik, 
in: Materialien zum Bericht zur Lage der Nation im geteilten Deutschland S.72ff.).  
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